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Norm

AVG §8;

BauO Wr §13 Abs1;

BauO Wr §134 Abs3;

BauO Wr §134a;

BauO Wr §20;

BauO Wr §63 Abs1 litf;

BauO Wr §66;

BauRallg;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Der zweite Satz des § 20 BauO für Wien macht deutlich, dass eine Baubewilligung auch ohne Durchführung der

Abteilung im Grundbuch erwirkt werden kann. Für die in § 66 BauO für Wien genannten Vorhaben ist (grundsätzlich)

Voraussetzung der Erteilung der Baubewilligung, dass zuvor die Abteilung nach § 13 Abs. 1 BauO für Wien bewilligt

wurde. Im Falle des § 63 Abs. 1 lit. f BauO für Wien ist Voraussetzung, dass zuvor der Bauplatz oder das Baulos bewilligt

wurde bzw. ein Bewilligungsverfahren anhängig ist. Aus alldem folgt, dass sich eine Baubewilligung auch auf

grundbücherlich noch nicht geschaAene Grundstücke beziehen kann. Genau solche Baubewilligungen wurden hier

erteilt; auf Grund dieser Baubewilligungen dürfen Bauwerke nur auf den dort genannten Grundstücken errichtet

werden. Diese Grundstücke gehören aber zu einer Liegenschaft, die, weil unter einem die öAentliche VerkehrsBäche

verbreitert wird, weiter als 20 m von der Nachbarliegenschaft entfernt ist. Für die Beurteilung der Nachbareigenschaft

ist im gegebenen Zusammenhang nicht der aktuelle Grundbuchsstand maßgeblich (weitere Begründung hiezu im

Erkenntnis). (Hier hingegen soll der geplante Bau iSd § 134 Abs. 3

3. Satz BauO für Wien auf einem weiter entfernten Grundstück errichtet werden, weshalb der Ausschluss der

Parteistellung iSd § 134 Abs. 3 BauO für Wien gerechtfertigt ist. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird betont,

dass es hier allein um die Sachvoraussetzung der die Grenze von 20 m nicht überschreitenden Entfernung geht; wenn

es auf die Person ankommt (sei es des Nachbarn, sei es des (Mit-)Eigentümers, dessen Zustimmung gefordert wird,

sind allein die aktuellen Eigentumsverhältnisse maßgeblich.)
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